
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Ab Montag, 1.3.2021 wird sich das Lernen erneut verändern: Die Schüler*innen 

kommen in Halbgruppen jeden zweiten Tag (Wechselgruppenunterricht) in die 

Schule. Die Klassenleitung hat schon festgelegt, in welcher Woche Ihr Kind mon-

tags, mittwochs und freitags kommt und in welcher Woche es dienstags und 

donnerstags in der Schule lernt. Falls Sie hier Fragen haben, wenden Sie sich an 

die Klassenleitung. 

 

Ab Montag muss Ihr Sohn/Ihre Tochter wieder in die Schule kommen, es gilt die 

Verpflichtung am Präsenzunterricht zweimal bzw. dreimal in der Woche teilzu-

nehmen! An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht in der Schule ist, lernt es ver-

pflichtend von zuhause aus.  

 

Nur wenn Ihr Kind ein ärztliches Attest vorlegt, dass es aus gesundheitlichen 

Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen darf, darf es von zuhause aus 

lernen. Selbstverständlich gilt auch dann die Verpflichtung in vollem Stundenum-

fang am Unterricht (homeschooling) teilzunehmen. 

 

Ab Montag gilt für die Jahrgänge 5-9 außerdem die Pflicht während der 

gesamten Unterrichtszeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im 

Jahrgang 10 müssen Ihre Kinder eine medizinische Maske tragen. Wenn 

Ihr Kind ein ärztliches Attest vorlegt, dass es aus gesundheitlichen Grün-

den keine MNB tragen darf, muss es von zuhause aus lernen.  
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Das Essen im Klassenraum ist dann nicht mehr möglich, daher wird auf dem 

Schulhof gefrühstückt. Dies bedeutet, dass das Frühstück mit Abstand gegessen 

wird und die MNB gleich wieder aufgesetzt werden muss, denn auch auf dem 

Schulhof gilt die MNB-Pflicht. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Kind! Vielen 

Dank! 

 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Nicole Wind 

(Schulleiterin) 

 


